
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten nach der DSGVO finden sich auf der Internetseite des Ministeriums für Verkehr  

unter „Service“ / „Datenschutz“. Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt. 

Dorotheenstr. 8 • 70173 Stuttgart (VVS: Charlottenplatz) • Behindertengerechte Parkplätze vorhanden 

Telefon +49 (711) 89686-0 • Telefax +49 (711) 89686-9020 • E-Mail poststelle@vm.bwl.de • de-mail-poststelle@vm.bwl.de 

www.vm.baden-wuerttemberg.de • www.service-bw.de 

MINISTERIUM FÜR VERKEHR 

Ministerium für Verkehr • Postfach 10 34 52 • 70029 Stuttgart 

Per E-Mail an die Abteilungen 4 
der Regierungspräsidien 
Stuttgart 
Karlsruhe 
Freiburg 
Tübingen 

Nachrichtlich per E-Mail:
Landkreistag Baden-Württemberg 
Städtetag Baden-Württemberg 
Gemeindetag Baden-Württemberg 
Rechnungshof Baden-Württemberg 
Prüfungsamt des Bundes Stuttgart 
Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
Bauwirtschaft Baden-Württemberg 
Ingenieurkammer Baden-Württemberg

Stuttgart 28. März 2022 

Name Elena Stalder 

Telefon +49 (711) 89686-2708 

E-Mail Elena.Stalder@vm.bwl.de 

Geschäftszeichen VM2-3946-46/1/10 

(Bitte bei Antwort angeben) 

Lieferengpässe und Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien als Folge des 
Ukraine-Krieges; Zeitlich befristete Sonderregelungen für neue Verträge, Hin-
weise zu bestehenden Verträgen 

Anlage 
- RS des BMDV vom 25.03.2022, Az. StB 14/7134.2/005/3655805 
- Hinweise zur Wirkungsweise der Stoffpreisgleitklausel 

Allgemeines 

(1) Aus aktuellem Anlass informiert das Ministerium für Verkehr Baden- 

Württemberg (VM) die Regierungspräsidien zum Thema Zeitlich befristete Son-

derregelungen für neue Verträge und Hinweise zu bestehenden Verträgen 

angesichts der Lieferengpässe und Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien 

als Folge des Ukraine-Krieges. 
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(2) Das BMDV hat die Kriegsereignisse in der Ukraine und die darauffolgenden in-

ternationalen Sanktionen sowie den damit verbundenen Auswirkungen auf den 

Baustoff- und Treibstoffmarkt zum Anlass genommen, für die bestehenden Re-

gelungen, u. a. des HVA –StB Teil 1.3 Nummer 19 ff Sonderregeln für die Gel-

tungsdauer des beilegenden RS des BMDV mit Anlage zu erlassen.  

(3) Darüber hinaus hat das BMDV weiterführende Hinweise für die Anpassungen 

in bestehenden Verträgen veröffentlicht.

Anwendung in Baden-Württemberg 

(4) Die Regelungen sind ab sofort anzuwenden und bei allen Baumaßnahmen im 

Geschäftsbereich der Bundesstraßen in der Baulast des Bundes sowie im Ge-

schäftsbereich der Landesstraßen in der Baulast des Landes bis zum 

30.06.2022 einheitlich anzuwenden.

(5) Seitens des VM werden zusätzliche Erläuterungen und Handlungsempfehlun-

gen zur Umsetzung des beilegenden RS des BMDV erarbeitet. 

(6) Den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen, die Regelungen für die in ih-

rer Baulast befindlichen Straßen entsprechend diesem Schreiben anzuwen-

den. Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Landratsämter und Stadt-

kreise als untere Verwaltungsbehörden zu informieren.

Schlussbestimmungen 

(7) Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 

01.07.2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-

Württemberg im Internet- und Intranetangebot der Abteilung 2 des VM im 

Sachgebiet 16 Bauvertragsrecht im Sachgebiet 16.2 Vergabe- und Vertragsun-

terlagen und 16.4 Abwicklung von Verträgen eingestellt.

gez. Hollatz

Ministerialdirigent 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/strasse/ausschreibungsservice-der-strassenbauverwaltung/regelwerke-der-strassenbauverwaltung/
https://www.sbv.bwl.de/ministerium-fuer-verkehr-baden-wuerttemberg
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Aufgrund der Kriegsereignisse in der Ukraine und der in der Folge ver-
hängten weltweiten Sanktionen gegen Russland sind die Preise vieler
Baustoffe zum Teil extrem gestiegen. Rund 30 Prozent des Baustahls
kommen aus Russland, der Ukraine und Weißrussland. Hinzu kommt
der hohe Anteil von Roheisen (40 Prozent aus diesen Ländern) und di-
verser weiterer Rohstoffe, die für die Stahllegierung notwendig sind (Ni-
ckel 25 Prozent und Titan 75 Prozent). Rund 30 Prozent der hiesigen Bi-
tumenversorgung erfolgt in Abhängigkeit von Russland, mit entspre-
chenden Auswirkungen auf den deutschen Straßenbau. Auch die Kosten
für Energie und Kraftstoffe sind erheblich gestiegen.

——— !
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Um den Auswirkungen für kommende und laufende Bundesbaumaß-
nahmen entgegenzuwirken, wird für die Produktgruppen

.
o

Stahl und Stahllegierungen
Aluminium

. Kupfer
Erdölprodukte (Bitumen, Kunststoffrohre, Folien und Dichtbah-
nen, Asphaltmischgut)
Epoxidharze
Zementprodukte
Holz
Gusseiserne Rohre

folgende Sonderregelung getroffen:

Der Zustimmungsvorbehalt des BMDV aus Nummer 19 des HVA B-StB
Teil 1.3 wird für Materialien aus den vorgenannten Produktgruppen -befristet für die Geltungsdauer dieses Rundschreibens - ausgesetzt. Dem
zuständigen Fachreferat beim BMDV ist rechtzeitig vor der Anwendung
einer Stoffpreisgleitung auf Basis dieses Rundschreibens unter Nennung
der für die Gleitung vorgesehenen Materialien und der entsprechenden
GP-Nummern zu berichten.

I Stoffpreisgleitklausel für Betriebsstoffe

Von der Regelung in Nummer 19 des HVA B-StB Teil 1.3 und den dazu-
gehörigen Vordrucken 141 und 145 (Vereinbarung einer Stoffpreisgleit-
klausel für Betriebsstoffe) darf bei maschinenintensiven Gewerken Ge-
brauch gemacht werden, vorausgesetzt, beide der nachfolgend genann-
ten Voraussetzungen treffen zu:

1 Die Vertragsunterlagen sind so aufgestellt, dass sie sich für die in-
dexbasierte Preisgleitung eignen (eigene Ordnungsziffer).
Der Wert der Betriebsstoffe übersteigt ein Prozent der geschätz-
ten Auftragssumme.

I Neue Vergabeverfahren

Trotz der mit den Preissteigerungen einhergehenden Unwägbarkeiten
sind ausschreibungsreife Gewerke zu vergeben, Planungen fortzusetzen
und zur Ausschreibung zu führen.

A
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Die Voraussetzung Nummer 20 a) des HVA B-StB Teil 1.3 und den dazu-
gehörigen Vordrucken 141 und 145 (nicht kalkulierbares Preisrisiko) für
die o. g. Produkte ist erfüllt.

Nummer 1d) der „Grundsätze zur Anwendung von Preisvorbehalten bei
öffentlichen Aufträgen“ vom 04.05.1972 wird vorübergehend dahin aus-
gelegt, dass die Vereinbarung einer Preisgleitklausel auch dann zulässig
ist, wenn der Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Lieferung bzw.
Fertigstellung einen Monat beträgt. Damit gilt die Voraussetzung der
Nummer 20 b) des HVA B-StB Teil 1.3 und den dazugehörigen Vordru-
cken 141 und 145 (Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Liefe-
rung/Fertigstellung) als erfüllt,wenn der Zeitraum zwischen Angebots-
abgabe und Lieferung/Fertigstellung einen Monat überschreitet.

Liegen die Voraussetzungen der Nummer 20 c) des HVA B-StB Teil 1.3

und den dazugehörigen Vordrucken 141 und 145 (Stoffkostenanteil be-
trägt mindestens ein Prozent der geschätzten Auftragssumme) vor, sind
im Vordruck 145 alle Stoffe, die der Preisgleitung unterworfenwerden
sollen, mit ihren Ordnungsziffern (LV-Positionen), der entsprechenden
GP-Nummer, einem Basiswert 1 inkl. Zeitpunkt seiner Ermittlung und
der jeweilige Abrechnungszeitpunkt (Einbau, Lieferung oder Verwen-
dung) einzutragen.

Sind für die Festlegung des Basiswertes 1 von einschlägigen Händlern
keine Angebote zu erhalten, ist der Basiswert aus Angeboten vorausge-
gangener Ausschreibungen oder aus Erfahrungswerten, ggf. mit einem
Zuschlag versehen, festzulegen und bei Erfordernis während des Verga-
beverfahrens anzupassen.

Der Vordruck ist den Vergabeunterlagen gemeinsam mitdem Vordruck
141 beizufügen. Daneben ist den Vergabeunterlagen auch das diesem
Rundschreiben (nochmals) beigefügte Hinweisblatt beizufügen und im
Anlagenverzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe unter Buch-
stabe A aufzunehmen.

Zur Sicherstellung des Wettbewerbs sind Vertragsfristen der aktuellen
Situation angepasst zu vereinbaren. Vertragsstrafen sind nur in begrün-
deten Ausnahmefällen zu vereinbaren.

II Laufende Vergabeverfahren

nnSoweit Vergabeverfahren bereits eingeleitet sind, aber die Angebote
noch nicht geöffnet wurden, sind die Stoffpreisgleitklauseln
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nachträglich einzubeziehen. Ausführungsfristen sind an die aktuelle Si-

tuation anzupassen. Die Angebotsfrist ist ggf. zu verlängern.

Bieteranfragen zur Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel zu o. g. Pro-
duktgruppen ist zu folgen, es sei denn, der Zeitraum zwischen Angebots-
abgabe und Lieferung/Fertigstellung unterschreiten einen Monat oder
der Stoffkostenanteil des betroffenen Stoffes unterschreitetwertmäßig
ein Prozent der von der Vergabestelle geschätzten Auftragssumme.

Ist die Angebots(er)öffnung bereits erfolgt, ist das Verfahren zur Vermei-
dung von Streitigkeiten bei der Bauausführung in den Stand vor Ange-
botsabgabe zurück zu versetzen, um Stoffpreisgleitklauseln einbeziehen
und ggf. Ausführungsfristen verlängern zu können.

IV Anpassungen in bestehenden Verträgen

Bestehende Verträge sind grundsätzlich einzuhalten und die Leistungen

von den Unternehmen wie beauftragt auszuführen. Ungeachtet dessen

können die Kriegsereignisse in der Ukraine und die dadurch unmittelbar
oder mittelbarhervorgerufenen Materialengpässe und Materialpreisstei-

gerungen auch insoweit rechtliche Folgen haben.

IV.1 Verlängerung von Vertragslaufzeiten, $ 6 VOB/B

Sind Materialien aus den eingangs genannten Produktgruppen nach-
weislich nicht oder vorübergehend nicht, auch nicht gegen höhere Ein-
kaufspreise als kalkuliert, durch das Unternehmen beschaffbar, ist von
einem Fall der höheren Gewalt bzw. einem anderen nicht abwendbaren
Ereignis im Sinne von $ 6 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c) VOB/B aus-
zugehen. Als Rechtsfolge wird die Ausführungsfrist verlängert um die
Dauer der Nichtlieferbarkeitder Stoffe zuzüglich eines angemessenen
Aufschlags für die Wiederaufnahme der Arbeiten, $ 6 Absatz 4 VOB/B
auszugleichen. Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche gegen
das Unternehmen entstehen dadurch nicht. Umgekehrt gerät auch der
Auftraggeber ggü. Folgegewerken nicht in Annahmeverzug, wenn sich
deren Leistung in der Folge verschieben muss (vgl. BGH, Urteil vom
20.04.2017 - VIIZR 194/13).

IV.2 Störung der Geschäftsgrundlage, $ 313 BGB

Sind die Materialien aus den eingangs genannten Produktgruppen zwar
zu beschaffen, muss das Unternehmen jedoch höhere Einkaufspreise

menzahlen als kalkuliert,gilt folgendes:

Ar
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Auftraggeber und Auftragnehmer haben den Vertrag in der Annahme
geschlossen, dass sich die erforderlichen Materialien grundsätzlich be-
schaffen lassen und deren Preise nur den allgemeinen Unwägbarkeiten
des Wirtschaftslebens unterliegen. Sie hätten den Vertrag nicht mit die-

sem Inhalt geschlossen, hätten sie gewusst, dass die kommenden
Kriegsereignisse in der Ukraine derart unvorhersehbaren Einfluss auf die
Preisentwicklung nehmen würden.

Zwar weist der Bauvertrag das Materialbeschaffungsrisiko grundsätzlich
der Sphäre des Unternehmens zu. Das gilt jedoch nicht in Fällen höherer
Gewalt.

Insoweit sind die Ereignisse grundsätzlich geeignet, die Geschäftsgrund-
lage des Vertrages im Sinne von $ 313 BGB zu stören.

Die daran anschließende weitere Frage, ob dem Unternehmen gleich-
wohl das Festhalten an den unveränderten Vertragspreisen zumutbar ist,
kann nicht allgemein, sondern nur im Einzelfall beantwortetwerden. Es

gibt keine feste Grenze, ab deren Überschreiten von einer Unzumutbar-
keit auszugehen ist. Die Rechtsprechung hat zum ebenfalls auf eine ge-
störte Geschäftsgrundlage abstellenden und daher vergleichbaren $ 2

Absatz 7 VOB/B (Änderungen im Pauschalvertrag) in einzelnen Ent-
scheidungen Werte zwischen 10 und 29 Prozent Mengen- bzw. Preisstei-

gerung angenommen, bei denen von einer Unzumutbarkeit auszugehen

war. Ähnlich uneinheitlich ist das Meinungsbild in der baurechtlichen
Literatur, die Angaben bewegen sich zwischen 20 und 25 Prozent, teil-
weise aber auch bereits ab 15 Prozent Kostensteigerung (vgl. Beck’scher
VOB-Kommentar, Teil B, Rn. 66 f.; BeckOK VOB/B, Rn. 34).

Dabei ist nicht auf die einzelne Position, sondern auf eine Gesamtbe-

trachtung des Vertrages abzustellen. Je geringer der Anteil einer betroffe-

nen Position am Gesamtauftragsvolumen ist, desto höher wird die anzu-
setzende Schwelle sein. In die Betrachtung sind bereits geschlossene

Nachtragsvereinbarungen und bereits vorliegende oder angekündigte
Nachtragsangebote einzubeziehen. Eine ohne Vertragsanpassung dro-
hende Insolvenz des Unternehmens ist einerseits zwar nicht Vorausset-

zung, andererseits genügt es nicht, wenn die höheren Materialpreise den
kalkuliertenGewinn aufzehren (die insoweit stellenweise angeführte
Entscheidung des BGH aus 2011 (Urteil vom 30.06.2011, AZ VII ZR 13/10)

betraf einen Einzelfall, bei dem irreführende Angaben des Auftraggebers
in der Leistungsbeschreibung zu einer Fehlkalkulation des Unterneh-

mens beigetragen haben; sie ist nicht verallgemeinerungsfähig).

im-raudit berufundfamilie
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Wenn nach dieser Prüfung von
einer

gestörten Geschäftsgrundlage aus-
zugehen ist, hat das Unternehmen einen Anspruch auf Anpassung der
Preise für die betroffenen Positionen. Das bedeutet nicht, dass der Auf-
traggeber sämtliche die Kalkulation übersteigenden Kosten trägt. Die
Höhe der Vertragsanpassung ist im Einzelfall festzusetzen, wobei die o.g.
Gesichtspunkte der Zumutbarkeit erneut zu berücksichtigen sind. Eine
Übernahme von mehr als der Hälfte der Mehrkosten wird jedenfalls re-
gelmäßig unangemessen sein. Grundlage der Anpassung sind die reinen
Materialpreise. Die Zuschläge für BGK, AGK, Wagnis und Gewinn blei-
ben unberücksichtigt.

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass, sollte die Zumutbarkeit durch die
Preisanpassung nicht wiederhergestellt werden können, dem Unterneh-
men nach $ 313 Absatz 3 BGB ein Rücktrittsrechtvom Vertrag bzw. ein
Sonderkündigungsrecht zusteht. Das bedeutet nicht, dass den Forderun-
gen der Unternehmen in vollem Umfang Rechnung getragen werden
muss. Das Risiko einer insoweit unberechtigten Kündigung trägt das Un-
ternehmen.

IV.3 Veränderung von Verträgen, $ 58 BHO

Der Vollständigkeit halber weise ich darauf hin, dass Verträge zum Nach-
teil des Bundes und zu Gunsten der Unternehmen auch unterhalb der
Schwelle der gestörten Geschäftsgrundlage geändert werden können,
vgl. Nummer 1.1 VVzu$58BHO.

Der Begriff des „Nachteils“ ermöglicht es, nicht allein auf die wirtschaft-
liche Situation des Unternehmens abstellen zu müssen, sondern in eine
Gesamtabwägung der Vor- und Nachteile für die Baumaßnahme eintre-
ten zu können. Ergibt diese Gesamtabwägung beispielsweise, dass eine
Anpassung von Preisen den termingerechten Fortgang der Baumaßnah-

men fördert, Auseinandersetzungen an anderer Stelle vermeidet, Ver-
waltungsaufwand und Folgekosten (etwa durch längere Nutzung eines
Ersatzmietobjekts) erspart, mag bereits kein Nachteil im wirtschaftlichen
Sinne vorliegen.

Nur wenn nach dieser Abwägung dem Bund ein wirtschaftlicher Nach-
teil erwachsen würde, kommt es auf die Frage an, ob ein besonders be-
gründeter Ausnahmefall vorliegt, weil das Unternehmen unbillig be-
nachteiligt ist, da sich seine wirtschaftlichenVerhältnisse bei Vertragser-
füllung infolge ihm nicht zuzurechnender Umstände erheblich ver-
schlechtern würden (siehe VV Nummer 1.4 zu $ 58 BHO). Sollte ein be-

mnsonders begründeter Ausnahmefall festgestellt werden und Verträge

zum Nachteil des Bundes angepasst werden, bedarf es meiner anaudit berufundfamilie
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Zustimmung und ab einem Betrag von 125.000 Euro (Höhe des Nachteils
des Bundes) zudem der Zustimmung des BMF, die über mich einzuholen
wäre. Ergibt die Gesamtabwägung der Umstände bereits keinen Nachteil
(s. 0.), bedarf es einer solchen Zustimmung nicht.

IV.4 Nachweis durch die Unternehmen

Eine Preisanpassung muss das Unternehmen beantragen. Begehrt das

Unternehmen eine Preisanpassung, sei es nach $ 313 BGB, sei es nach
$ 58 BHO, ist es für die Darlegung der Voraussetzungen vollständig in
der Pflicht. Insoweit ist beispielsweise zu verlangen:

Urkalkulation/Preisblätter
Nachweis der tatsächlichen Einkaufskösten und Versicherung
des Unternehmens,dass etwaige Rückvergütungen oder Nach-
lässe des Baustofflieferanten o.ä. abgezogen sind
Nachweis der Marküblichkeit der tatsächlichen Einkaufspreise
durch Vorlage von Vergleichsangeboten.

IV.5 Nachträgliche Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel

Nach Prüfung der Unterlagen und in der Gesamtabwägung des Einzel-
falls nach Ziffer IV.2 bzw. IV.3 kann auch die nachträgliche Einbeziehung
einer Stoffpreisgleitklausel in einen bestehenden Vertrag in Frage kom-
men. Dabei ist folgendes zu beachten:

Eine nachträgliche Vereinbarung kommt nur in Betracht für solche Ver-
träge, bei denen bisher höchstens die Hälfte der Leistungen aus den 0.8.
Produktgruppen ausgeführt wurde. Preisgleitung kommt dabei nur für
noch nicht erbrachte Leistungsteile in Betracht.

Für die betroffenen Positionen ist eine GP-Nummer festzulegen, der Ab-
rechnungszeitpunkt (siehe Vordruck 145) zu bestimmen und der Basis-

wert 2 in Höhe des Materialanteils der jeweiligen Position aus dem An-
gebot des Auftragnehmers festzulegen. Die Fortschreibung auf den Ba-
siswert 3 erfolgt über die Indizes des statistischen Bundesamtes auf die
gewohnte Weise. Für die Ermittlung der Mehr-/Minderaufwendungen
ist die Differenz aus Basiswert 3 und Basiswert 2 mit der ausgeführten
Menge zu multiplizieren. Anstelle der im Vordruck 141 festgelegten
Selbstbeteiligung von 10 Prozent ist mit dem Auftragnehmer eine Selbst-

beteiligung in Höhe von 20 Prozent zu vereinbaren.

nnAr
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Die nachträgliche Vereinbarung erstreckt sich auf alle noch nicht er-
brachten Teilleistungen, deren Ausführung in die Laufzeit dieses Rund-
schreibens fällt.

IV.6 Auftragsänderung, $ 132 GWB bzw. $ 22 EU VOB/A

Eine etwaige Preisanpassung im bestehenden Vertrag berührt den An-
wendungsbereich des $ 132 GWB. Hier gilt Folgendes:

Nach $ 132 Absatz 1 Nummer 2 GWB liegt eine wesentliche Auftragsän-
derung u. a. insbesondere dann vor, wenn mitder Änderung das wirt-
schaftliche Gleichgewicht des öffentlichen Auftrags zugunsten des Auf-
tragnehmers in einer Weise verschoben wird, die im ursprünglichen
Auftrag nicht vorgesehen war. Nach dem Vorgesagten dient $ 313 BGB
gerade dazu, das ursprüngliche wirtschaftliche Gleichgewicht des Vertra-
ges wiederherzustellen. Es wird nicht zugunsten des Auftragsnehmers
verschoben. Insoweit ist im Umkehrschluss regelmäßig bereits nicht von
einer wesentlichen Auftragsänderung auszugehen.

Sollte - hilfsweise - gleichwohl eine wesentliche Vertragsänderung an-
zunehmen sein, so ist eine solche ohne Durchführung eines neuen
Vergabeverfahrens zulässig, soweit die Änderung aufgrund von Umstän-
den erforderlich geworden ist, die der öffentliche Auftraggeber im Rah-

men seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen konnte, und sich auf-
grund der Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert
($ 132 Absatz 2 Nummer 3 GWB).

Davon ist auszugehen, da die Kriegsereignisse in der Ukraine und ihre
Folgen für den Auftraggeber in gleicher Weise unvorhersehbar waren
wie für den Auftragnehmer.

Der Preis darf in diesem Fall nicht um mehr als 50 Prozent des Wertes
des ursprünglichen Auftrags erhöht werden. Eine solche Vertragsände-

rung wäre im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt zu machen.

Schließlich ist - ebenfalls hilfsweise - die Änderung eines öffentlichen
Auftrags zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht än-
dert und der Wert der Änderung (Summe aller Auftragsänderungen) den
europäischen Schwellenwert nicht übersteigt und nicht mehr als 15 Pro-
zent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. In diesem Fall bedarf es

auch keiner Bekanntmachung der Änderung.

araudit berufundfamilie
Zertifikatseit 2009
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Ich bitte um Bericht, sollte eine etwaige Preisanpassung vergaberechtlich
angegriffen werden.

V Inkrafttreten

Die Regelungen tretenmit sofortiger Wirkung in Kraft und sind befristet

bis 30.06.2022.

Im Auftrag
Dr. Stefan Krause

®

N

DI/son

————

ArZertifikatseit 2009
audit berufundfamilie



Hinweis zur Wirkungsweise der Stoffpreisgleitklausel

Den Vergabeunterlagen ist das Formblatt „Stoffpreisgleitklausel” beigefügt. Die Klausel verteiltdas

Risiko für Stoffpreisänderungen der im Formblatt aufgeführten Stoffe in den im Formblatt genannten

Teilleistungen (LV-Positionen) auf beide Parteien. Umfasst sind sowohl Preissteigerungen als auch

Preissenkungen.

Bitte beachten Sie:

Die Funktionsweise der Stoffpreisgleitklausel ist von Ihrem Angebot abgekoppelt. Weder muss der

angegebene Basiswert 1 von Ihnen als Stoffpreis verwendet werden, noch erfolgt die Ermittlung der

Mehr- oder Mindervergütung anhand des von Ihnen angebotenen Stoffpreisanteils.

Hierfür ist allein die Entwicklung des im Formblatt „Stoffpreisgleitklause I“ angegebenen Basiswertes

1 maßgebend. Die beim Statistischen Bundesamt veröffentlichten Preisindizes werden in der ersten

Stufe zur Fortschreibung auf den Basiswert 2 im Zeitpunkt der Angebotsabgabe herangezogen. Im

weiteren Verlauf wird nach gleichem Schema der Basiswert 3 zu dem gem. Formblatt

„Stoffpreisgleitklausel“ vereinbarten Abrechnungszeitpunkt (Einbau/Lieferung/Verwertung)

ermittelt.

Für die Berechnung der Mehr-/Mindervergütung ist dann - nach Überschreitung der Bagatellgrenze -

die Differenz der Basiswerte 3 und 2 multipliziertmit der abgerechneten Menge unter
Berücksichtigung der Selbstbeteiligung maßgebend.

Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Stoffpreisgleitklausel“.


